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Die Justiz schützt zwei Mörder 

Eine Handvoll Staatsanwälte  und Richter schaden der gesamten Justiz. 

Gibt es keinen Staatsanwalt oder Richter der die korrupte Vorgangsweise am Landesgericht 

Innsbruck stoppt? 

Kurz zum Beschluss der Abweisung des Fortführungsantrages durch das Landesgericht Innsbruck, 

vom 20. Februar 2013, in der Strafsache gegen 1. Markus Biedermann, 2. Danica Biedermann und 3. 

Otto Biedermann. 

Vorausgesagt sei, dass diese Abweisung dem Antragsteller Walter Föger 90.- € kostet und dagegen 

kein Rechtsmittel mehr zulässig ist, obwohl das Gericht nicht eine einzige wirkliche Prüfung der 

Fakten durchgeführt hatte. 

Zusammengefasst zitierte Richter Wolfgang Schaumburger zuerst die Anzeige von Walter Föger, 

dabei ging er nie, in gar keinem Fall, auf die Anschuldigungen ein. Danach zitierte er den Einspruch 

des Rechtsanwaltes Mag. Antonius Falkner. Auch hier dasselbe Bild, der Richter ging nie auf die 

wirklichen Vorwürfe ein, sondern zitierte aus dem alten Akt und  den Niederschriften von damals 

belanglose Sätze. Auf die widersprüchliche Aussage Otto Biedermanns oder Koflers ging er nicht ein. 

Im Gegenteil, ohne nur irgendetwas geprüft oder überprüft zu haben, hielten sie an den falschen 

Gutachten  Rabls fest, und verwendeten laufend denselben Satz, dass kein ausreichender 

Anfangsverdacht vorliege. „Das Verfahren gegen die Biedermanns wegen Verdachtes nach §75, das 

ist der Mord, musste mangels Vorliegens eines konkreten Anfangsverdachtes gemäß § 190 Z 1 StPO 

eingestellt werden.“ Diese Aussage zog sich mehrmals durch den abweisenden Beschluss.   Wenn die 

§§ 190 und 195 der StPO gelesen werden, dann versteht man die Welt nicht mehr, wieso dieses 

Verfahren eingestellt worden ist.  Riecht das nach Korruption und Amtsmissbrauch der Richter und 

STaatsanwaltschaft? 

Hier die §§ 190 Z 1 StPO und 195: 

Die Staatsanwaltschaft hat von der Verfolgung einer Straftat abzusehen und das Ermittlungsverfahren 
insoweit einzustellen, als 

1.die dem Ermittlungsverfahren zu Grunde liegende Tat nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht ist oder 
sonst die weitere Verfolgung des Beschuldigten aus rechtlichen Gründen unzulässig wäre oder 

2.kein tatsächlicher Grund zur weiteren Verfolgung des Beschuldigten besteht. 
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§ 195. (1) Solange die Strafbarkeit der Tat nicht verjährt ist, hat das Gericht auf Antrag des Opfers die 
Fortführung eines nach den §§ 190 bis 192 beendeten Ermittlungsverfahrens durch die Staatsanwaltschaft 
anzuordnen, wenn 1. das Gesetz verletzt oder unrichtig angewendet wurde, erhebliche Bedenken gegen die 
Richtigkeit der Tatsachen bestehen, die der Entscheidung über die Beendigung zu Grunde gelegt wurden, oder 
2. neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht werden, die für sich allein oder im Zusammenhalt mit vorigen 
Verfahrensergebnissen geeignet erscheinen, den Sachverhalt soweit zu klären, dass nach dem 11. oder 12. 
Hauptstück vorgegangen werden kann.  
2) Der Antrag ist binnen vierzehn Tagen nach Verständigung von der Einstellung (§ 194) oder im Fall eines 
fristgerecht eingebrachten Verlangens nach § 194 Abs. 2 nach Zustellung der Einstellungsbegründung, wurde 
jedoch das Opfer von der Einstellung nicht verständigt, innerhalb von drei Monaten ab der Einstellung des 
Verfahrens bei der Staatsanwaltschaft einzubringen. Der Antrag hat das Verfahren, dessen Fortführung begehrt 
wird, zu bezeichnen und die zur Beurteilung seiner fristgemäßen Einbringung notwendigen Angaben zu 
enthalten. Überdies sind die Gründe einzeln und bestimmt zu bezeichnen, aus denen die Verletzung oder 
unrichtige Anwendung des Gesetzes oder die erheblichen Bedenken abzuleiten sind. Werden neue Tatsachen 
oder Beweismittel vorgebracht, so gilt § 55 Abs. 1 sinngemäß.  

(2a) In den in § 194 Abs. 3 genannten Fällen steht überdies dem Rechtsschutzbeauftragten das Recht auf 
Einbringung eines Antrags auf Fortführung des Ermittlungsverfahrens zu.  
(3) Erachtet die Staatsanwaltschaft den Antrag für berechtigt, so hat sie das Verfahren unabhängig von den 
Voraussetzungen des § 193 Abs. 2 Z 1 oder 2 fortführen. Anderenfalls hat sie ihn mit dem Akt und einer 
Stellungnahme dem Gericht zu übermitteln.  

Beachte für folgende Bestimmung  

Abs. 2 ist auf Verfahren anzuwenden, in denen der Antrag auf Fortführung nach Inkrafttreten bei der 
Staatsanwaltschaft eingebracht wurde (vgI. § 514 Abs. 14).  

 

Der Richtersenat ignorierte sogar die Aussagen der Forensiker aus den USA, die Rabls Gutachten 

widerlegten. 

Auf Seite 9 wird zitiert, dass Martin Kofler Marlies Pargger und Wolfram Föger im Jahre 2007 

mitgeteilt habe, dass er sich nur auf den Stich in die Schulter erinnern habe können. Dieser Satz ist so 

wie Vieles unwahr. Kofler konnte sich nur an den Stich in den Rücken erinnern, vielleicht noch an den 

in die Schulter, meinte er vor 5 Jahren. 

Auf Seite 10 wird wieder die Lüge Rabls zitiert wonach Angelika in einer Geheimratsecke hellere bis  

fast weiße Haare trug. Die wirkliche Haarfarbe auf den Fotos vom Tatort und Seziertisch wurde nicht  

angesprochen und negiert. Die Fotos lügen nicht. 

Im Anschluss das Foto der Kriminalisten vom Tatort II, also von jenem Ort, wo Angelika angetroffen 

worden war, nicht geblutet aber noch gesprochen hatte. 
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 Wer findet hier, außer Rabl, helle, oder weiße Haare?  

Auf Seite 11 verwendet der Richter die Aussage des Rettungspersonals genau verkehrt. Weil die 

Rettungsleute niemanden im Zimmer sahen, waren auch die Biedermanns nicht da, stellte der 

Richter fest. Frechheit nur diese Aussage alleine, denn Biedermann hatte ja selbst ausgesagt, dass er 

die Sterbende so halb aufsitzend angetroffen habe und er sogar bei der Erste Hilfeleistung mitgewirkt 

habe. Reine Lüge. Die Aussage von Otto  Biedermann wiederlegen die Rettungsleute deutlich. Auch 

darauf ging der Richter nicht ein. Hier stellt sich die Frage: „Wer hat die Biedermanns ankommen 

gesehen?“  In keiner Niederschrift wird darüber gesprochen. Also waren sie bereits vor der Rettung 

im Haus. Auch das steht fest. Wäre Biedermann gleichzeitig mit der Rettung angekommen, wie er 

aussagte, hätte man ihn sehen müssen.  Niemand sah ihn kommen! 

Auf Seite 13 beteuert Otto Biedermann in einem Schreiben an die STA, dass er und seine Frau nach 

dem besten Wissen und Gewissen ausgesagt habe und sein Sohn zur Zeit der Tat in der Schweiz 

gewesen sei. Wo sein Sohn war, schrieb er nicht. Er schrieb auch nicht, warum er entgegen der 

Aussagen des Rettungspersonals ausgesagt hatte.  
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In einer weiteren Lüge erklärt Otto Biedermann der Staatsanwaltschaft, dass er von Walter Föger 

jahrelang auf offener Straße provoziert und gestalkt worden sei.  Das fällt ihm 22 Jahre später ein 

diesem …….. Schon alleine wegen dieser Aussage sollte man ihn neuerlich vor den Richter stellen. Das 

ist nicht verjährt, diese Lüge hat er im Februar 2013 schriftlich geäußert. 

Auf Seite 14 bis 17 wird nun begründet, dass kein hinreichender Anfangsverdacht dahingehend 

bestehe, dass die Beschuldigten in das Tatgeschehen involviert gewesen seien. Ja was war mit den 

blonden Haaren des Markus Biedermann? Welche Schule hat er tatsächlich besucht, die zum 

Wochenende geöffnet hat? 

Und dafür müsse der Antragsteller 90.- € Pauschalkostenbeitrag leisten.  

Der Richtersenat des Landesgerichtes Innsbruck ging auf keinen einzigen Fakt ein, er sah deshalb 

keinen Anfangsverdacht. 

Aber was ist mit folgenden, kurz zusammengefassten Fakten? War das damals nicht so? Hätten das 

nicht die Kriminalisten, der U-Richter, Staatsanwalt und vor allem aber der Gerichtmediziner sofort 

erkennen müssen?  Ja alle beteiligten Staatsanwälte, Richter und Kriminalisten sind nach § 193 StPO 

geradezu aufgefordert  und verpflichtet, allen Hinweisen nachzugehen, nicht sie ohne Prüfung 

abzulehnen. 

Ich behaupte, ja, sie haben es erkannt und begnügten sich mit dem falschen Geständnis des 

verurteilten Täters. Später, als sie bemerkten, dass schwere Fehler begangen wurden, gab niemand 

mehr von den Beteiligten Beamten, ihr Fehlverhalten zu. Schlimm, schlimm, schlimm……. Rechtsstaat 

Österreich wohin führt dein Weg? In die Korruption? Oder ist er, der sogenannte Rechtsstaat, schon 

dort? 

1. Es wurde die große Blutlache im Büro ignoriert. 

2. Die sehr geringen Blutspuren im Gang nach derart schweren Schnitt- und Stichverletzungen 

wurden ignoriert.  

3. Rabls erstes Gutachten und die Aussage der Kriminalisten, dass die in der Hand des Opfers 

sichergestellten hellen, blonden Haare offensichtlich und augenscheinlich nicht vom 

Opfere stammten, wurde ignoriert. 

4. Die Fotos, die Angelika am Tatort und Seziertisch zeigen beweisen, dass sie niemals helle 

oder gar weiße Haare gehabt hatte (wohlgemerkt, diese glatte Lüge hatte Rabl erst 10 

Monate später niederschrieben), wurde ignoriert. 

5. Die Blutspuren an Koflers Bett und hinter dessen Kopfpolster an der Wand, wurden 

ignoriert. 

6. Dass sich kein Blut am Boden des Auffindungsortes von Angelika befand, wurde ignoriert. 

7. Dass es nach einer Durchtrennung der oberen Hohlvene nur noch wenige Minuten Leben 

gibt, wurde fast ignoriert. Dazu hieß es: „Auch wenn die Brustwunde wenige Minuten vor 

dem Eintreffen der Rettungskräfte gesetzt worden sein müsse, bleibt die Frage offen, wer 

dafür verantwortlich gewesen sein könnte. Deshalb gelingt es dem Fortführungswerber 

nicht zusammengefasst, Gründe im Sinne des § 195 Abs. 1 Z. 1 oder 2. StPO zu bezeichnen.“  
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8. Auch die falschen Aussagen von Otto Biedermann wurden ignoriert. 

Alleine dieser letzte Satz unter Punkt 7, ist mehr als höhnisch und provokant. Genannt 

Amtsmissbrauch und Korruption, denn nach § 193 StPO wäre die Justiz verpflichtet herauszufinden 

wer diese letzten Stiche gesetzt hat und nicht der Fortführungswerber.  Walter Föger hat ja die 

vermutlichen Täter am „Silbertablett“ serviert. Die STA und das Gericht hätten nur tätig werden 

„müssen“.  

Hier Auszüge aus den Niederschriften des Rettungspersonals u von Otto Biedermann 

 

Michaela sagte aus, dass Angelika beim Eintreffen nicht geblutet hatte. 
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Michaela sagte deutlich (vorletzter Absatz) aus, dass außer anfangs Kofler sie, Christian und der 

Arzt, niemand im Zimmer war. 
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Christian sagt im letzten Absatz aus, dass Angelika beim Eintreffen nicht geblutet hatte. 
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Christian sagt ebenfalls aus, dass außer ihnen niemand mehr im Zimmer war. Was soll dann die 

Aussage Biedermanns?  
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Niederschrift Otto Biedermann, aufgenommen von den Kriminalisten Auer/Tschapeller 

 

Vorletzter Absatz: Biedermann hat sie so halb aufsitzend angetroffen. Ja, ja, aber wann war das? 
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Ganz oben: Biedermann hat dem Arzt geholfen? Aber der Arzt und die Rettungsleute wissen nichts 

davon. In einer weiteren Niederschrift beim BG Reutte meinte Biedermann gar, dass er erste Hilfe 

geleistet hat. Lügen über Lügen die dem Gericht egal sind.  

 

- Ende -  


